
gen tra f, m it denen er dann über den M arx-Engels-Platz in die Leipziger 
S traße zum H aus der M inisterien ging. Nachdem er  sich vor dem „H aus 
der M inisterien“ eine zeitlang aufgehalten  ha tte  und dort in  Diskussio
nen die M einung v e rtre ten  hat, daß an den P rovokationen  n u r  der 
FDGB und die einzelnen B etriebsleitungen schuld w aren, begab e r  sich 
w ieder in  seine W ohnung. Bei der W ohnungsdurchsuchung w urden drei 
von einer am erikanischen D ienststelle herausgegebenen H etzschriften 
m it dem T itel „O stproblem e“ gefunden.

D er A ngeklagte Stanicke begab sich am Morgen des 17. Jun i 1953 
ebenfalls zu seiner B austelle und anschließend zum S trausberger P latz. 
Von do rt aus begab e r  sich m it seinem  B rigadier und  einem  anderen 
zum  A lexanderplatz, zur Leipziger S traße. Nachdem er sich dort eine 
zeitlang aufgehalten  hatte , begab e r  sich w ieder zu se iner Baustelle und 
gegen 12.00 U hr in  seine W ohnung. Am 17. Jun i 1953 w ar e r  ebenfalls 
auf seiner B austelle erschienen, ohne jedoch die A rbeit w iederaufzu
nehm en. Um 15.00 U hr verließ e r  die B austelle und  hie lt sich in  einer 
G aststätte  auf. Die A rbeit nahm  der A ngeklagte erst am 20. Ju n i 1953 
w ieder voll auf. D er A ngeklagte steh t seit 1947 m it dem in  W estberlin 
befindlichen sogenannten Bund der H eim atvertriebenen  in  V erbindung 
und  ha t bis 1953 regelm äßig v ierteljährlich  die in  W estberlin  abgehal
tenen  V ersam m lungen besucht. In  diesen V ersam m lungen w urde vor
nehm lich gegen die O der-N eiße-Friedensgrenze und gegen die Regierung 
der Deutschen D em okratischen R epublik  und  gegen V olkspolen gehetzt. 
In  der genannten  Zeit k au fte  er etwa fünf bis acht Zeitschriften dieser 
O rganisation auf und übergab sie, nachdem  er sie selbst gelesen hatte , 
se iner M utter. Die Zeitschriften beinhalte ten  vornehm lich H etzartike l 
gegen die V olksdem okratie Polen.

Die von dem A ngeklagten F ettling  abgeänderte R esolution, in  der 
u ltim ative Forderungen  an den M inisterpräsiden ten  gestellt w aren, 
w urde von einer B auarbeiterdelegation , u n te r  der sich auch der Ange
klagte F e ttling  befand, am 15. Ju n i 1953 zum S ek re ta ria t des M inister
präsiden ten  gebracht. Die A ngeklagten F ettling  und  F o th  verblieben 
am 16. und 17. Ju n i 1953 auf ih re r  Baustelle, ohne jedoch die A rbeit 
aufzunehm en.

D ieser Sachverhalt s teh t auf G rund d er Einlassungen der A ngeklag
ten , der g laubhaften  Zeugenaussagen und  der zum G egenstand der V er
handlung gem achten V ernehm ungsprotokolle und  des Bew eism aterials 
fest.

Die Einlassungen d er A ngeklagten, daß sie m it d e r O rganisierung 
der A rbeitsn iederlegung auf den B austellen  nichts zu tu n  haben, und 
die dem entsprechenden A usführungen d er V erteidigung, sind schon 
durch den eindeutig  festgestellten  Sachverhalt w iderlegt. Es s teh t fest.
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